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GERD STUMPF 

Prozeßrechtliches in der Mysterieninschrift SEG XXX 61 

Kevin Clinton publizierte mit ausführlichem Kommentar in Hesperia 49 (1980) 258 ff. 
unter dem Titel A Law in the City Eleusinion Concerning the Mysteries mehrere Fragmente 
eines athenischen Gesetzes über die eleusinischen Mysterien, das wohl um die Mitte des 4. 
Jh. v. Chr. zu datieren ist. Für das Prozeßrecht Athens sind die Fragmente a und b der Seite 
A von besonderer Bedeutung, da sie neben verschiedenen Strafbestimmungen gegen 
staatliche und sakrale Amtsträger l auch Bestimmungen für öffentliche2 und private3 

Prozesse enthalten. 
Im Rahmen des Projektes4 "Prozeßrechtliche Inschriften der griechischen Poleis"5 

wurde die Inschrift für den Band At h e n vorbereitet. Der Text beruht weitestgehend auf 
der Edition von Clinton und den von diesem vorgeschlagenen Ergänzungen6. Bei der 
Erstellung des prozeßrechtlichen Kommentars hat sich aber gezeigt, daß in zwei Fällen die 
von Clinton im Kommentar als möglich erachteten Ergänzungen nicht haltbar sind. 
Nachfolgend führe ich die betreffenden Stellen mit den von Cl in ton in Erwägung 
gezogenen Ergänzungen an, bespreche sie und zeige dann eigene Ergänzungsvorschläge 
auf7. 

1. Z. 27-29 

a) Für die Z. 27-29 schlägt Clinton 263 und 278-280 folgenden möglichen Text vor: 

Mv 8E n<; I.wi][t ENIlO~[1tt8rov Tl KllPuKOlv OUK rov E]i8ro<;, Tl EUV 1tpocruYllt n<; 
IlU1Jcr0I:lE[vov 1tpo<; nva OUK öv-ca -crov YEVroV -coilv] 0EOlv, <paivEv 8E -C0ll ßOAOIlEY9[v 
'A91lvaiOlV, Kai 6 ßacrt]AEu<; ElcraYE-cOl El<; -CT]V 'HAtq.iav KU[V crArot 1:;11llto-COl ft 'HAtaia Kai 
1tEpi aul-c]o ßOAEuE-cOl ft ßOAT] ro<; U8tKOV'CO<;' (stoich. 97) 

I Z. 11-13 gegen die Thesmotheten; 36/37 gegen den Basileus und die ihm zugeordneten Amtsträger; 40/41 
gegen Personen, die für die Mysterien in eine Funktion gewählt wurden; 44/45: eav "tl~ 1tOlfjl 1tq.pa 'ta 
avaYP'[acptvm .. . betrifft möglicherweise die in Z. 43 genannten Priester und Priesterinnen. 

2 Z. 27/28 Phasis bei unberechtigter Einweihung (Myesis); 32/33 Klage der Epimeleten gegen Personen, die 
sich während des Festes ungebührlich benehmen. 

3 Z. 37/38 private Dikai während des Festes und nachher. 
4 S. H. J. Wolff, ZPE 45 (1982) 123-126 = ZSStRom 98 (1981) 606-608. 
5 S. etwa G. Thür, H . Taeuber, Prozeßrechtlicher Kommentar zur "Krämerinschrift "aus Samos, AA WW 115 

(1978) 205-225; G. Thür, Chr. Koch, Prozeßrechtlicher Kommenlar zum "Getreidegeselz" aus Samos, AAWW 
118 (1981) 61-88; vgl. auch G . Stumpf, Zwei Gerichtsurteile aus Athen. IG 112 1641 Bund 1646a, Tyche 2 (1987) 
211-215. 

6 Die Autopsie des Steines, die ich im Sommer 1986 während einer Athen-Reise zusammen mit Prof. Thür 
vornahm, bestätigte die Lesungen von Clinton. Ich danke der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die 
Finanzierung der Reise und der American School at Athens für die gewährten Arbeitsmöglichkeiten. 

7 Ich danke den Herren Prof. Clinton und Prof. Thür für kritische Stellungnahmen; Fehler und Irrtümer 
habe ich jedoch selbst zu verantworten. 



224 Gerd Stumpf 

"Wenn jemand einweiht8, der weiß, daß er nicht zum Geschlecht der Eumolpidai oder 
Kerykes9 gehört, oder wenn jemand einen zur Einweihung hinführt zu einem, der nicht den 
Geschlechtern der beiden Göttinnen angehört, soll jeder beliebige Athener, der will, (Klage 
in Form der) Phasis lO erheben, und der Basileus soll (die Phasis) in die Heliaia einführen; 
wenn er (der Beklagte) für schuldig befunden wird, soll die Heliaia ihn strafen, und die Bule 
soll über ihn zu Rat sitzen als über einen, der unrecht handelt." (Übersetzung Stumpf) 

b) In Z. 27 bieten die Ergänzungen von Clinton keinerlei Schwierigkeiten; schon aus 
dem erhaltenen Teil geht hervor, daß es sich hier nur um die unberechtigte Einweihung in 
die Mysterien handeln kann. Problematisch hingegen ist das Ende von Z. 28 in Verbindung 
mit Z. 29. Folgt man Clinton, ergäbe sich folgendes Prozeßverfahren: Jeder beliebige 
Athener (6 ßOUAOJ.leVOC; 'A8Tjvatffiv), der im Vollbesitz der bürgerlichen Rechte warlI, 
konnte jemanden, der unberechtigt die Einweihung vorgenommen oder jemanden zu einem 
hingeführt hatte, der zur Einweihung nicht berechtigt war, beim Basileus durch Phasis 
anzeigen. Der Basileus war verpflichtet, die Klage vor die Heliaia zu bringen (6 ßaatAeUC; 
elcrayt'tffi dC; 't~v 'HAtatav), wobei er im Verfahren selbst Gerichtsvorstand war l2. Die für 
die Verhandlung zuständige Heliaia, die in der gleichnamigen Gerichtsstätte auf der Agora 
tagte, war ein Geschworenengericht, das aus zwei oder drei Gerichten zu je 500 Richtern 
gebildet wurde l3 . Befanden die Geschworenen den Beklagten für schuldig, mußten sie eine 

8 Die Einweihung war die Voraussetzung ftir die Teilnahme an den Kleinen und Großen Mysterien. Zum 
Mysterienkult H. W. Parke, Festivals of the Athenians, London 1977, 55-72; M. P. Nilsson, Geschichte der 
griechischen Religion I, München 31967,653-667; L. Deubner, AI/ische Feste, Berlin 1932 (Nd. Hildesheim 1959), 
69-91; O. Kern, RE XVI 2 (1935) 1209-1258 s. v. Mysterien. 

9 Die Eumolpidai waren eines der ersten Adelsgeschlechter Attikas und das vornehmste eleusinische 
Priestergeschlecht; der oberste Priester bei den Mysterien, der Hierophantes, stammte immer aus diesem 
Geschlecht, s. O. Kern, RE VI I (1907) 1115 f. s. v. Eumolpidai. Die Kerykes, die sich auf Keryx, den Sohn des 
Hermes, zurückführten, stellten den Daduchos, den Hierokeryx und den Altarpriester, s. W. Quandt, RE XI I 
(1921) 348 f. s. v. Keryx. Die Einweihung konnte jeder Erwachsene aus einem der beiden Geschlechter zu jeder Zeit 
vornehmen, s. K. Clinton, The Sacred Officials of the Eleusinian Mysteries, TAPhS N. S. 64, 3 (1974) 13. 

10 Phasis bezeichnet sowohl die Anzeige beim zuständigen Beamten als auch den Verfahrenstyp vor dem 
Geschworenengericht; im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Popularklage, da sie jeder beliebige Athener 
vorbringen kann. Zur Phasis A . R. W. Harrison, The Law of Athens H, Oxford 1971,218-221 mit ausftihrlichen 
Belegen. 

11 Hierzu E. Ruschenbusch, Untersuchungen zur Geschichte des athenischen Strafrechts, Köln, Graz 1968, 
47-64. 

12 Zur Klageeinleitung und dem Gerichtsvorsitz von Beamten s. Aristot., Ath. pol. 59, 2 ff.; G. Thür, 

Prozeßrechlliches in der Mauerbauinschrift JG l/2 244, in: Lebendige Altertumswissenschaft. Festgabe H . Vetters, 
Wien 1985, 66--69; Harrison (0. Anm. 10) 21. Zur Zuständigkeit des Basileus in sakralen Angelegenheiten 
Aristot., Ath. pol. 57, 2. 

l3 "Heliaia" bezeichnete seit solonischer Zeit, als es vermutlich nur einen Gerichtshof gab, die Gesamtheit 
der Geschworenenrichter, der Heliasten, s. G. Busolt, H. Swoboda, Griechische Staatskunde, München 
1920/1926, 850. 1151; Ruschenbusch (0. Anm. 11) 78-82; dens., 'H)./a[a. Die Tradition über das solonische 
Volksgericht , Historia 14 (1965) 381-384. Im 4. Jh. v. Chr. wurden aus den Geschworenen nach Bedarf mehrere 
Gerichtshöfe durch Los zusammengestellt - dazu Aristot., Ath. pol. 63 ff. -, die in verschiedenen Gerichtsloka
len auf der Agora tagten; eines davon hieß Heliaia; zum Bedeutungswandel von Heliaia s. Busolt, Swoboda 1151 
mit Anm. 3. Aus Aristot., Ath.pol. 68, I-zur Stelle s. P. J . Rhodes, A Commentary on the Aristotelian Athenaion 
Politeia, Oxford 1981, 728-730 - geht hervor, daß bei bedeutenden öffentlichen Prozessen zwei oder drei 
Gerichtshöfe aus jeweils 500 Richtern in diesem Lokal zusammengefaßt wurden. Die Vorschrift, eine Klage 
ausschließlich vor ein bestimmtes Gericht zu bringen, ist sonst in athenischen Inschriften des 4. Jh. v. Chr. nicht 
belegt; im allgemeinen lautet das FormuJar daayelv dC; ,0 OtKuanlPtov, s. z. B. das sog. " Münzgesetz . (375/374), 
SEG XXVl 72 Z. 26; IG n2 1177 (Mille des 4. Jh.) Z . 15/ 16; IG n2 1623 (333 / 332) Z. 68/ 69. 87/88 etc. 
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Strafe verhängen l4 und dann habe, wie Clinton 279 meint, die Bule noch eine zusätzliche 
Strafe zu verhängen gehabt. 

Diese Reihenfolge - zuerst Verhandlung vor der Heliaia, dann eine weitere 
Verhandlung vor dem Rat - ist aus prozeßrechtlichen Überlegungen höchst unwahr
scheinlich. In Z. 33 unserer Inschrift, wo es um die Bestrafung der Störenfriede geht, ist 
eindeutig festgelegt, daß das Geschworenengericht (aus 1000 oder mehr Richtern) eine 
Strafbefugnis hat, die von der Verhängung einer Geldstrafe bis hin zur Todesstrafe reicht: 
t[1tletcreco oe lj] 'HAtaiu ö't~ Q.v oOKiit li~w<; eivm nueev Tl unotet<;r[at· "Die Heliaia soll 
auferlegen, was sie als angemessen befindet, das er erleiden oder zahlen sol1"15. 

Aus Demosth. 47, 43 ist bekannt, daß die Strafbefugnis des Rates auf 500 Drachmen 
beschränkt war. Folgt man Clinton, müßte man demnach annehmen, daß nach dem 
Schuldspruch durch die Heliaia mit dem Rat dann noch eine Instanz mit geringerer 
Strafbefugnis entscheiden soll. Clinton 279 f. ist der Meinung, daß die Heliaia hier nicht bis 
zur Todesstrafe erkennen durfte, da das hierfür übliche Formular (s.o.) in Z. 27-29 fehlt 
und im Phasisverfahren normalerweise eine Geldstrafe üblich sei 16. Clinton möchte bei der 
zusätzlichen Strafe an Atimia denken, die nach einem entsprechenden Probuleuma des 
Rates durch Volksbeschluß verhängt werden konnte. 

Dagegen läßt sich folgendes einwenden: Aus Z. 33 der Inschrift geht eindeutig hervor, 
daß ungebührliches Benehmen während des Festes mit dem Tod bestraft werden konnte. 
Unter diesem Aspekt ist es nicht ganz einleuchtend, wenn Clinton 280 einerseits meint, 
"Improper myesis affected the integrity of the Mysteries, and as the Mysteries were the 
central Panhellenic cult at Athens, the honor of the city was at stake", aber dann 
andererseits annimmt, daß für dieses Vergehen gegen den so bedeutenden Kult nur 
Geldstrafe und allenfalls obendrein "some form of atimia" als Strafe vorgesehen war. 

c) Auffällig ist am vorliegenden Gesetz, daß am Ende jeder Bestimmung, die die 
Pflichten der Amtsträger im Zusammenhang mit dem Kult regelt, auch die Strafen für 
deren Pflichtversäumnis festgelegt sind (s. o. Anm. 1). In Z. 36/37 heißt es in Bezug auf den 
Basileus, daß er an den Tempelschatz der beiden Göttinnen eine Geldsumme schulden 

14 Die Richter konnten nur darüber abstimmen, ob der Beklagte entsprechend der Klageschrift schuldig zu 
befinden sei oder nicht. Bei Schuldspruch wurde in einer zweiten Abstimmung über die Strafe entschieden, wobei 
die Geschworenen wiederum nur entweder der Schätzung des Klägers oder der Gegenschätzung des Beklagten 
folgen konnten. Beide Abstimmungen wurden mit Stimmsteinen vorgenommen; zum Abstimmungsverfahren s. 
Aristot., Ath. pol. 68, 2 - 69, 2. 

15 Diese Formel schließt stets die Todesstrafe mit ein, wie aus Aristot., Ath. pol. 67, 5 hervorgeht: Ql[Ulp]d'tUl 

0' [ft ft!l]E[p]a S1t! 'tOt<; [Oll!lOO'iOl<; 'tmv &yro]vro[v, Ö]O'OI<; 1tPOO'E0'1:I OEO'!l[O<; tl !luvu'to<; tl !puyT'] tl &'t]l!lia tl orl!lEUO'I<; 
XPll!lu't[rov tl U!ltlO'Ul O]E[t, ö]1:I xpT'] 1ta!lEtV ij &1to'tEi[O'Ul. "Aufgeteilt wird der (ganze) Tag bei den öffentlichen 
Prozessen, bei denen (durchs Gesetz) Gefängnis, Tod, Verbannung, Atimie oder Vermögenseinziehung verhängt 
werden (kann) oder man erst bestimmen muß, womit der Betreffende büßen oder was er bezahlen soll" (Text und 
übersetzung nach H . Hommel, Heliaia,Leipzig 1927, 24. Der bei Harrison [0. Anm. 10]168 Anm. 7 zitierte Text 
hat einen geringfügig anders ergänzten Wortlaut, wie auch der bei Rhodes [0. Anm. 13]724 abgedruckte Text mit 
den Ergänzungen von G. CoJin; beide ergänzen aber an den entscheidenden Stellen wie Hommel). Das 1tu!lEtV 
umfaßt die Strafen, die die Person, das O'm!lu, des Verurteilten betreffen, s. dazu Harrison 168 ff.; Busolt, Swoboda 
(0. Anm. 13) 554; J. H. Lipsius, Das attische Recht und Rechtsverfahren, Leipzig 1905/1915, 930f. 

16 Aus dem "Münzgesetz" (0. Anm. 13) Z . 28/29 und IG n2 412 Z. 7-9 (nach 336/335) geht hervor, daß bei 
Phasis von der verhängten Geldstrafe die Hälfte dem Anzeigenden als Prämie zufiel; dieser Passus fehlt aber hier 
ebenso wie die Aussage über das Strafmaß. 
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solle, wenn er die Störenfriede nicht entsprechend dem Gesetz strafe. Nimmt man für Z. 28 
den Ergänzungsvorschlag von Clinton an, wäre dies der einzige Passus des Gesetzes, in dem 
die Pflicht eines Amtsträgers ohne Strafsanktion bliebe. Geht man davon aus, daß auch 
hier eine Strafbestimmung eingebaut war, könnte der Text in Z. 28/29 etwa folgenderma
ßen gelautet haben: 

<paivEv SE 'to~ ßOM~EY9[V 'A911vairov, Kai 6 ßacrt]AEu<; EtcrayE'tro cl<; 'tilv 'HAtq.iav 
Ka['t!l 'tov vo~ov' Mv OE ~il EcrUYllt, 1tEpi aul't]o ßOAEllE'tro " ßOAil Ih<; aotKOVW<;' 

" ... und der Basileus soll (die Phasis) entsprechend dem Gesetz in die Heliaia 
einführen. Wenn er nicht einführt, soll die Bule über ihn zu Rat sitzen als über einen, der 
unrecht handelt"17. 

Eine ähnliche Strafklausel mit Zuständigkeit des Rates findet sich in Z. 32-34 des sog. 
"Münzgesetzes" (s. Anm. 13): 

Mv SE n<; ['tmv apxov't]lrov ~il 1toti'it Ka'tu 'tu ycypa~~Evu, clcruy[ydAE'tro ~E]v I E<; 'til~ 
ßOAilv 'A911vairov 6 ßOM~EVO<; o{<; [E~Ecrnv]' 

"Wenn einer der Beamten nicht entsprechend dem Aufgeschriebenen handelt, soll 
jeder beliebige Athener, der dazu berechtigt ist, gegen ihn beim Rat mit Eisangelia 
vorgehen. " 

1I. Z. 37/38 

a) In Z. 37/38 schlägt Clinton 264 und 283-285 folgende Möglichkeit vor: 

'tu<; OE [o]iKa<; St[KUSEV 'tilv 'HAtaiav' I Kai 'to<; E]vvsa äpxov'ta<; 'tu<; ~E'tU 'tilY 
[~op'tilv clcrUYEtV] ~va 1tEpi EKucr'to aU'tmv' 

"The Heliaia is to decide the cases. The nine archons are to introduce the 'post-festival' 
cases, one (archon) concerning each of them (the magistrates)." 

b) Aus der Formulierung 'tu<; ~E'tU 'tilY [~op'tilv] geht hervor, daß hier die Zuständig
keiten für die Dikai w ä h ren d des Festes und die na c h dem Fest geregelt sind. Der 
Ergänzungsvorschlag von Clinton beruht auf zwei Mißverständnissen: 

1. Clinton glaubt, daß die Dikai Klagen seien, die sich gegen Amtsträger wegen 
Verhängens ungerechtfertigter Strafen oder inkorrekter Aufzeichnung von Strafen richte
ten; Kläger seien Personen gewesen, die während des Festes bestraft wurden. Dikai 
bezeichnen aber p ri v a te Klagen l8, d. h. Rechtsstreitigkeiten, bei denen es sich um private 
Interessen handelte, in unserem Fall also wohl nur um Streitigkeiten zwischen Festteilneh
mern. Die Richterzahl bei solchen Prozessen war vom Streitwert abhängig: Bis 1000 
Drachmen waren 201 Richter vorgesehen, über 1000 Drachmen 401\9. Die von Clinton 

17 Bei diesem Vorschlag sind in Z . 28 allerdings 29 Buchstaben auf28 Stoichoi ergänzt. Die Stoichedonord
nung ist aber in der Inschrift nicht durchgehend eingehalten, so in Z. 12 All: auf zwei Stoichoi, in Z. 4\ EYEN auf 
drei Stoichoi und in Z. 51 OIr auf zwei Stoichoi. Eine andere Möglichkeit wäre, liv 15/l ~1) EGanl statt Mv I5s ~1) 
~Ga'YT]l zu ergänzen; in dem erhaltenen Teil des Gesetzes ist allerdings immer Mv gebraucht. "Av für eav kommt in 
den attischen Inschriften jedoch selten vor, z. B. IG 112 360 (325/324 v. ehr.) Z. 49. 63. 69; K. Meisterhans, 
Grammatik der attischen Inschriften (3. Aufl . von E. Schwyzer), Berlin 1900, 255 f. mit Anm. 1988. 

18 Aristot., Ath. pol. 53, 2; 59, 5. 
19 Aristot., Ath. pol. 53, 3. 
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ergänzte Hel i ai a mit mindestens 1000 Richtern war aber nur für öffentliche Prozesse 
zuständig (s. Anm. 13). 

2. Clinton geht offenbar davon aus, daß alle in Z. 37/38 genannten Dikai na c h dem 
Fest entschieden würden. Streng nach dem Wortlaut ist aber tu<; (sc. ÖiKU<;) IlEtU ti]y 
[EOpti]V] nur auf das daaYElV, nicht aber auf das ÖtKat;ElV zu beziehen. Wären in Z. 37 und 
38 dieselben Dikai gemeint, müßte Z. 38 etwa lauten: Kui tO<; EVVf;U üPXOVtu<; EtaaYElV 
UUtu<; IlEtU 't"i]v EOptTJV. So wie anderswo bestand sicherlich auch in Eleusis das Bedürfnis, 
private Streitigkeiten w ä h ren d des Festes zu entscheiden 20. Gerichtsverhandlungen 
fanden aber zu dieser Zeit nicht statt21 , die Heliaia trat demnach nicht zusammen. Der 
Vorschlag von Clinton, tu<; öE [Ö]iKU<; Ot[Kat;Ev ti]v 'HAtaiuv] zu ergänzen, ist somit 
abzulehnen. 

c) Für Z. 37 schlage ich deshalb folgende Ergänzung vor: 

tu<; öE [Ö]iKU<; Öt[Kat;Ev tOV ßumAEu "], in Z. 38 folge ich Clinton. "Die Dikai soll der 
Basileus entscheiden, die neun Archonten sollen die (Dikai) nach dem Fest (bei Gericht) 
einführen, ein jeder in seiner Zuständigkeit." Clinton 284 geht davon aus, daß bei der 
Bestrafung der Störenfriede neun 'magistrates' - die vier Epimeleten (Z. 30/31 und 36), ein 
Praktor und der Schreiber (Z. 34) sowie der Basileus (Z. 35/36) und seine beiden Paredroi, 
die in der Inschrift aber nicht genannt sind - tätig waren, und jeder dieser neun vor einem 
der neun Archonten zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Die Dikai waren aber, wie 
dar~elegt Prozesse zwischen Privatpersonen' nEpi EKaatO in Z. 38 ist auf eVVEU üPXOVtu<; 
zu beziehen und nicht auf die zuvor genannten 'magistrates' und bedeutet, was jeden 

I 

einzelnen von ihnen betrifft, meint also die übliche Zuständigkeit der Archonten zur 
I 

Jurisdiktion. 
lAus Aristot., Ath. pol. 57, 1 geht hervor, daß eine der wichtigsten Aufgaben des 

Basileus die Epimeleia ("Besorgung") der Mysterien war; 57, 2 nennt seine Befugnisse in 
sakralen Dingen22 . Daß athenische Beamte in ihrem Zuständigkeitsbereich bis zu einem 
Streitwert von zehn Drachmen selbständig entscheiden konnten, belegt das sog. "Münzge
setz" (0. Anm. 13) Z. 23-26: tÖV öE <pUV9E[VtroV, ono]/au !1EV äv f)t EVtO<; ÖEKU 0puXllrov, 
KUPWt ö[Vtrov of ü]/PXOVtE<; ÖtaytyvooaKElV, taÖE unEp [Ö]E[K]U [öpuwa<;], / eauyovtrov e<; 
tO ÖtKua't"TJ PWV" "Für die Anzeigen bis zu zehn Drachmen sollen die Beamten zur 
Entscheidung zuständig sein, die über zehn Drachmen sollen sie bei Gericht einführen." Bis 
zu zehn Drachmen konnten auch die Eisagogeis und die Apodekten sowie die Demenrich
ter in eigener Zuständigkeit entscheiden23 . Es ist anzunehmen, daß auch bei den privaten 

20 Zur Sondergerichtsbarkeit während der Feste vgl. Syll.3 1004 (Oropos, 4. Jh. v. Chr.) = LSC 69 Z. 13-17 
(der Priester kann private Streitigkeiten bis drei Drachmen entscheiden); Sy1l3 736 (Andania, 92/91 v. Chr.) = 

LSC 65 Z . 75-78 (Gericht der Hieroi während der Mysterien); Thür, Taeuber (0. Anm. 3) 218-220. Da ein 
Großteil der Festteilnehmer Fremde waren, war bei Streitigkeiten zwischen Fremden oder einem Athener und 
einem Fremden eine sofortige Entscheidung angebracht. 

21 Ps. Xen., Ath. pol. 3, 8. Busolt, Swoboda (0. Anm. 13) 517 Anm. 2; 1153. 
22 Dort heißt es, daß der Basileus beim Streit um Priesterämter ,,8tu8tKa~(;I", 57,4 ist ebenfalls von einem 

8tK11~EIV des Basileus die Rede. 
23 Aristot., Ath. pol. 52, 3 zu den Eisagogeis und Apodekten {'ta Ilev IlEXPl 8€KU 8puXIl&v äv'w; KUPLOI -

"für die Streitfalle bis zehn Drachmen sind sie zuständig"), 53, 2 zu den Demenrichtern (ta Ilev Il€XPl 8eKu 
8puXIl&v uötotEt..d<; den 8[tKla~(;lv - "die Streitfälle bis zehn Drachmen können sie in eigener Zuständigkeit 
entscheiden "). 
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Dikai während des Festes der Basileus bis zu einem gewissen Streitwert selbst Recht 
sprechen konnte. Obwohl in dem Text die Streitwertgrenze nicht ausdrücklich festgelegt ist, 
läßt sich doch vermuten, daß sie auch hier die sonst üblichen zehn Drachmen nicht 
überschritten hat. 

Z. 38 zeigt, daß die alleinige Gerichtsbarkeit des Basileus mit dem Fest endete. Nach 
diesem lag die Zuständigkeit für private Dikai, die aus der Zeit des Festes herrührten, bei 
den neun Archonten, die die Klagen im Rahmen ihrer sachlichen Zuständigkeit einzufüh
ren hatten. Bei Gericht einzuführen waren wohl auch die Klagen, die der Basileus während 
des Festes wegen der Höhe des Streitwertes nicht entscheiden durfte und deshalb erst nach 
dem Fest anhängig gemacht werden konnten. Der rechtliche Hintergrund war den 
Zeitgenossen wohl so sehr geläufig, daß das Gesetz sich mit einem komprimierten, heute 
nicht mehr auf den ersten Blick verständlichen Satz begnügen konnte. 

Leopold Wenger-Institut 
Prof.-Huber-Platz 2 
D-8000 München 22 

Gerd Stumpf 


